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HÜRLIMANN: HILFSWERK

SONDERFALL ODER EXTREMFALL?

WEITERE ÜBERLEGUNGEN ZUR DEBATTE UM DIE VERORTUNG
DES «HILFSWERKS FÜR DIE KINDER DER LANDSTRASSE»

IM FÜRSORGEPOLITISCHEN FELD

GISELA HÜRLIMANN

Urs Germann versuchte vor mittlerweile zwei Jahren in seinem traverse-
Beitrag zur «Rolle der Fürsorge und der Psychiatrie bei der Verfolgung
nichtsesshafter Menschen in der Schweiz» eine Debatte auszulösen, indem er die
historische Studie über das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» von

Walter Leimgruber, Thomas Meier und Roger Sablonier einer kritischen Lektüre

unterzog. 1 Er warf der Studie vor, sie isoliere die Aktivitäten des «
Hilfswerks» aus dem allgemeinen fürsorgerischen und psychiatrischen Kontext
der 1910er- bis 1940er-Jahre und sie moralisiere und individualisiere) dort,
wo wissenschaftlich akkurate Aufarbeitung und Kontextualisierung gefragt
wäre. Walter Leimgruber wies in der traverse 2001/1 Germanns Vorwürfe
zurück.2 Er hielt fest, dass der Bericht, der in kurzer Zeit und mit beschränkten

Ressourcen hatte erstellt werden müssen, die Verortung der «Hilfswerk»-
Geschichte in der allgemeinen sozialpolitischen Praxis der Zeit ja als

Forschungsdesiderat ausmache. Was den Vorwurf der Moralisierung anbelangt,
so identifizierte Leimgruber unterschiedliche theoretische und methodologische

Vorgehensweisen, die sich auf die Kurzformel überholte)
Makromethode «Sozialdisziplinierung» versus aktuelle) Mikromethode agency bringen

lassen, wobei die Autoren der Studie Letztere für sich reklamierten. Bei
der wiederholten Lektüre der Debatte wie auch der historischen Studie lassen

sich meines Erachtens für die Argumente beider Seiten Belege finden. Als Urs
Germanns Beitrag anfangs 2000 erschien, begrüsste ich ihn spontan, weil ich
im Rahmen meiner eigenen Forschungen ähnliche Vorbehalte gegenüber den

Resultaten der historischen Studie formulierte. Walter Leimgrubers
Erwiderung veranlasst mich dazu, dieses Einverständnis teilweise zu revidieren,
insbesondere deshalb, weil die Studie die Begrenztheit ihrer Aussagereichweite

klar deklariert hatte. Und weil die Autoren zu Recht darauf hinwiesen,
dass sie ein politisch umsetzbares Resultat zu liefern hatten, welches den

Erwartungen der politischen Akteure und der Betroffenen gerecht werden
musste. Auf der Grundlage meiner eigenen Untersuchungen möchte ich mich
im Folgenden einerseits zur von Urs Germann bestrittenen «Sonderfall»-The-
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se äussern und andererseits dem Postulat der historischen Studie nachkommen,

wonach die Rolle von katholischen Heimen und Institutionen zu
untersuchen sei.

«HILFSWERK»-KINDER IN EINER ZUGERISCHEN BERGGEMEINDE

Meine Lizentiatsarbeit mit dem Titel Versorgte Kinder. Kindswegnahme und

Kindsversorgung 1912–1947 am Beispiel des Kinderheims Marianum
Menzingen3 liefert einen Beitrag zur Geschichte des Fürsorge- und Anstaltswesens

in der Schweiz. Das Marianum war eines der damals zahlreichen Waisen- und

Erziehungsheime für normal begabte katholische Kinder aus schwierigen
Familienverhältnissen. Unter seinen Zöglingen befanden sich wohl einige echte

Waisen, einige uneheliche Kinder, auch manche Ferienkinder, die aus

Kurzwecken den Sommer in der Zuger Berggemeinde verbrachten. Die meisten

Marianum-Kinder stammten jedoch aus proletarischen, kleingewerblichen und
– seltener – kleinbäuerlichen Haushalten, die aus verschiedenen Gründen in

behördliche Abhängigkeit geraten waren. Diese Kinder kamen in den wenigsten

Fällen auf freiwilligen Wunsch ihrer Eltern ins Heim. Viel öfter waren sie

ihren fürsorgeabhängigen Eltern von den Behörden aus armen- und
zivilrechtlichen Gründen weggenommen worden. Dabei wurde die Wegnahme und
Versorgung in einigen Fällen direkt von der Heimatgemeinde veranlasst und

durchgeführt. In anderen Fällen fungierten Hilfswerke als Vermittlungsinstanzen:

so die aus dem Geist katholischer Caritas geborene Kinderhilfsorganisation
Seraphisches Liebeswerk und die Pro Juventute.

Im Kanton Zug führten die Menzinger Heiligkreuz-Schwestern grössere
Kinderheime in Menzingen, Baar, Hagendorn und Oberägeri. Mindestens in den

ersten drei wurden von der Pro Juventute und vom Seraphischen Liebeswerk
auch jenische Kinder untergebracht. Im Menzinger Heim lebten in den Jahren

1916–1945 mindestens 937 Kinder. Etwa ein Drittel dieser Kinder, war in
Gruppen und von Institutionen versorgt worden. Dieses Drittel lässt sich in

drei Samples unterteilen: Erstens die von gemeindlichen Armenbehörden
versorgten Bürgerkinder. Zweitens die von amtsvormundschaftlichen Behörden,
vorab Stadt Zürich sowie Stadt Luzern, versorgten Fürsorgezöglinge. Drittens
die Zöglinge der privaten Kinderschutzorganisationen Pro Juventute und
Seraphisches Liebeswerk. Auf Grund der Gruppengrössen und meiner leitenden

Fragestellungen konzentrierte ich mich in der Fallauswertung auf die
Bürgerkinder der Gemeinden Mels SG und Menzingen ZG, auf die Fürsorgezöglinge

der Stadt Zürich sowie auf jene des Seraphischen Liebeswerks Zug
und Luzern.
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Die untersuchten Zöglinge wurden wegen angeblicher Verwahrlosung aus

ihren Familien weggenommen respektive weggegeben. In etlichen Fällen ging
die desolate ökonomische Lage der Familie einher mit einer zerrütteten Ehe
und häuslicher Gewalt. In anderen handelte es sich um Kinder einer infolge
Verwitwung, Scheidung oder unehelicher Schwangerschaft allein stehenden

Mutter. Ein Vergleich mit anderen Kinderheimen jener Zeit zeigt, dass sich
das Marianum zusammen mit anderen, von Menzinger, Ingenbohler oder
Baldegger Schwestern geführten katholischen Heimen preislich im unteren
Segment bewegte, währenddem staatliche und protestantische Heime durchschnittlich

um mindestens die Hälfte bis dreimal teurer waren.4 Vor allem auf Grund
des fehlenden Quellenmaterials sowie des damals noch verschlossenen
Zugangs zu den Pro-Juventute-Akten im Bundesarchiv habe ich meinen Fokus
auf die Geschichte der durchschnittlichen Marianum-Zöglinge als Substrat
zeitgenössischer Fürsorge-, Armen- und Sozialpolitik gerichtet, die mir nicht
minder spannend erschien und erscheint als jene der «Kinder der Landstrasse»

VERSORGTE UND BEFÜRSORGTE UNTERSCHICHTEN

Die «Kinderschutz»-Bestimmungen im Schweizerischen Zivilgesetzbuch, welche

der Kindswegnahmepraxis ihre rechtlichen Grundlagen verliehen, bewirkten
im Kontext der frühen 1920er-Jahre eine Praxisänderung im Sinne einer
Vermehrung der Fälle und einer Vereinheitlichung der Fallhandhabung. Dabei
flossen frühere Erfahrungen im Umgang mit armengenössigen Familien in die
Formulierungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs ein, das verstanden

werden kann als Resultat der Bemühungen um eine Richtungsänderung in der

Sozialpolitik, die auf präventive Intervention statt auf reaktive Fürsorge zu
setzen begann und in der nun vermehrt ein sozialhygienisches Interesse am

Volkskörper zum Ausdruck kam. Die Kindsversorgungspraxis erweist sich
somit als illustrative Sozialtechnologie für den doppelten Prozess der Integration

und Ausgrenzung, welchen die breite Bevölkerung im Zug der
Modernisierung und Demokratisierung seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

zuerst in Bezug auf den Nationalstaat und dann auch in Bezug auf den Sozialstaat

durchlebte. Diese Praxis wurde schicht-, geschlecht- und randgruppenspezifisch

angewandt. Schichtspezifisch war sie insofern, als sie de facto und

teilweise de iure5 eine sozialpolitische Praxis bezeichnete, welche die
Lebensverhältnisse einkommensschwacher Familien einer härteren Prüfung unterzog
als jene anderer Bevölkerungsgruppen und weil sie aus materiellen
Missständen erzieherische ableitete. Sie beugte sich damit einem gewissen
Faktizitätsdruck durch die infolge von Krisen und Arbeitslosigkeit eingetretene Ver-
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elendung vieler Arbeiterfamilien. Ideologisch und diskriminierend wurde die
Praxis, weil sie der Lebensrealität dieser Bevölkerungsschicht gerade in Phasen

des erhöhten Leidensdrucks wenig Rechnung trug und materielle
Unterstützung von der Anpassung an bürgerlich-bäuerliche Verhaltensregeln
abhängig machte.

Nun wäre es meines Erachtens gerade wegen der Tradition der armenrechtlich

begründeten Kindswegnahmen, die weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht,
falsch, in der Zwischenkriegszeit und im Schweizerischen Zivilgesetzbuch
die alles entscheidenden Stationen auf dem Weg zu einer ausgedehnteren
Disziplinierung ärmerer Schichten und von Randgruppen auszumachen. Die in der

kritischen Geschichtsschreibung zuweilen mit Emphase vorgenommene
Identifizierung der Zwischenkriegsjahre als Zeit jeglichen sozialpolitischen Unbills
lässt sich meiner Meinung nach mehr mit den enttäuschten Erwartungen
damaliger und heutiger ZeitgenossInnen erklären, welche durch ambivalente

zeitgeschichtliche Tendenzen – Aufbruch und Reaktion – geschürt wurden und
werden, und weniger damit, dass tatsächlich ein objektiver sozialpolitischer
Rückschritt hinter relevante sozialpolitische, frauenemanzipatorische oder

gewerkschaftliche Errungenschaften erfolgt wäre.6 Dieser Einwand gilt nun
insbesondere auch für die Debatte um die Wegnahmepraxis des «Hilfswerks für
die Kinder der Landstrasse»: Die vom Schriftsteller und Journalisten Carl

Albert Loosli Mitte der 1920er-Jahre ausgelöste Anstaltsdebatte7 wurde vom
damaligen Zentralsekretär der Pro Juventute, Robert Loeliger, als primär
finanzielles Problem gedeutet: Das Anstaltswesen kranke am Geldmangel, ergo

müsse man auf der Kosten verursachenden Seite Anstrengungen zur Prävention

unternehmen. Er lieferte dafür auch ein Beispiel: «Einen interessanten

Versuch in dieser Hinsicht unternimmt gerade jetzt Pro Juventute, indem sie

die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf die zahlreichen Korber- und
Kesslerfamilien gelenkt hat, unter denen einzelne kleinere Gemeinden enorm zu

leiden haben. Statt aber immer zuzuwarten, bis wieder ein neues Glied dieser

Familien unterstützungsbedürftig wird, möchte Pro Juventute vor allem die

Kinder dieser Familien aus den ungeeigneten, oft geradezu trostlosen Verhältnissen

herausreissen und durch sorgfältig überlegte Erziehungsversuche einem

Weitergreifen des Übels vorzugreifen versuchen.»8 Rückblickend liesse sich
sagen, dass das Projekt «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» vor allem
insofern einen Beitrag zur Verbesserung der Anstaltsfinanzen leistete, als es

die Anstalten regelmässig mit Kindern aus jenischen Familien versorgte. Die
Kostgeldzahlungen, die von den Heimatgemeinden, durch Spenden und durch
Briefmarkenverkauf finanziert wurden, stellten auch für das Marianum eine

verlässliche Einnahmequelle dar, wo man in den 1920er- und 30er-Jahren

halbjährlich eine Sammelrechnung für die «Hilfswerk»-Kinder in der Höhe
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von 500–700 Franken stellen konnte.9 Inwiefern sich für ärmere Gemeinden

die Versorgung von Kindern gegenüber der Belassung der Familienverhältnisse

bei gleichzeitiger Fürsorgeabhängigkeit finanziell lohnte, müsste noch
genauer untersucht werden. Die von mir rekonstruierten Fallgeschichten
enthalten Hinweise, wonach kleinere Gemeinwesen gegenüber um Unterstützung

nachsuchenden BürgerInnen eine Politik anwandten, die einerseits von
kurzfristigen Sparmassnahmen geprägt war, anderseits aber auch von der mit
momentanen Investitionen verbundenen Hoffnung, via Kontrolle und Disziplinierung

langfristig Kosten einzusparen. Im ersteren Fall wird eine Witwe aus

Zürich, für deren Unterhalt die städtischen Sozialbehörden bei der Heimat
um eine Kostenbeteiligung nachsuchen, in die heimatliche Armenanstalt
geholt, wo sie sich ihren Aufenthalt abverdienen muss. Im zweiten Fall werden
die Kinder einer fürsorgeabhängigen Familie in Anstalten versorgt, wo man
zu wissen glaubt, wie das investierte Geld verwendet wird, und wo
Folgekosten wie zum Beispiel unerwünschte Schwangerschaften vermieden werden

sollen.
Insbesondere ökonomische Motive für die massenhafte Wegnahme auch
jenischer Kinder zu unterstellen, mag auf dem Hintergrund der seit einigen Jahren

laufenden Debatte um eine genuin schweizerische «Rassenhygiene» und

um eugenisch motivierte Praktiken in Fürsorge und Psychiatrie provokativ
erscheinen. Auf einer unteren und mittleren Ebene des fürsorgerischen
Kollektivs können finanzielle Motive aber durchaus vor bevölkerungspolitischen
und weltanschaulichen rangiert haben. Meine These lautet deshalb, dass die
generelle Kindswegnahme- und Kindsversorgungspraxis, wie sie rechtlich
und fürsorgepolitisch in der Zwischenkriegszeit intensiviert wurde, die systematische

Wegnahmepraxis jenischer Kinder im 20. Jahrhundert erst ermöglicht
und dass umgekehrt die «Hilfswerk»-Aktionen gegen fahrende Familien das

Sensorium für abweichendes Verhalten und «hereditäre Fehlentwicklungen»

in Bezug auf andere soziale Gruppen verschärft haben. Bereits im 19. Jahrhundert

wurden «Vagantenkinder» zusammen mit Kindern aus verarmten
proletarischen und kleinbäuerlichen Familien zur Lösung der «sozialen Frage» in
Arbeitserziehungsanstalten versorgt. Im 20. Jahrhundert fanden sich die
jenischen Zöglinge fast mit denselben Kindern wieder in Erziehungsheimen zur
Entlastung der Armenkassen und neu auch im Rahmen einer sozialhygienischen
Bevölkerungspolitik. Damit sollen die Spezifika der Versorgungspraxis an

jenischen Kindern – eben die Systematik des Vorgehens und die als eigentliche
Verfolgung zu charakterisierende Kampagne – nicht verneint werden. Ich habe

jedoch den Eindruck gewonnen, dass die «Hilfswerk»-Politik während der

Zwischenkriegszeit eine Extremvariante einer generellen schichtspezifischen
Sonderbehandlung armer und randständiger Familien darstellte. Zum «Sonder-
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fall» wurde die Kindswegnahmepraxis aus jenischen Familien erst eigentlich,
als die Praxis nicht mehr potenziell die breite Bevölkerung betraf. Roger

Sablonier selber hielt vereinfachenden, mit dem Faschismusvorwurf
operierenden Erklärungen entgegen, dass die «Hilfswerk»-Aktion durchaus «
hausgemacht» gewesen sei und «typische Züge schweizerischer Armen-, Fürsorgeund

Minderheitenpolitik» aufgewiesen habe.10 Genau auf diese «hausgemachte

» Geschichte, in der die «Hilfswerk»-Kinder bis zu einem bestimmten Grad
keinen Sonderfall, sondern den rassistisch unterfütterten Extremfall eines
normalen Umgangs mit Familien und Kindern bestimmter sozialer Schichten und
Minderheiten darstellten, bin ich in den Quellen des Seraphischen Liebeswerks
Luzern gestossen.

DIE UNENTBEHRLICHEN HELFERSHELFER

Walter Leimgruber rechtfertigt die «moralisierende» Einschätzung des Pro-

Juventute-Hilfswerks in der historischen Studie unter anderem mit der
Einzigartigkeit des rigorosen Agierens des «Hilfswerks» Meine Beschäftigung mit
der Rolle des katholischen Seraphischen Liebeswerks veranlasst mich, diese

Einschätzung etwas zu korrigieren. Das «Liebeswerk» welches sich seit den

1890er-Jahren in der Schweiz ausbreitete, basierte auf der Kooperation von
Kapuzinermönchen, Ortsklerus und idealistisch gesinnten Frauen, die in
Gratisarbeit oder als bezahlte Fürsorgerinnen ihren «Schützlingen» eine intensive
Betreuung zu gewährleisten hatten.11 Um sich von der staatlichen Jugend- und
Kinderfürsorge abzugrenzen und seine Existenz zu rechtfertigen, präsentierte

sich das «Liebeswerk» als die gleichsam weiche, gefühlvolle Seite der
fürsorgerischen Medaille, dessen harte Seite der mit «kalten Gerechtigkeitsvorstellungen

» operierende Staat darstelle.12 Dabei kritisierte man jedoch das

staatliche Vorgehen nicht etwa, sondern sah sich ausdrücklich in einer
subsidiären Rolle. Die Organisation kümmerte sich um Versorgung und Unterhalt
von Kindern, die ihm von den Eltern anvertraut oder die den Eltern gemäss

Artikel 284 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs weggenommen worden
waren. Das Werk fungierte als ausführende und kostentragende Versorger- und

Fürsorgeinstanz im Verbund mit Bürgergemeinden, Betroffenen, Heimen,
Pflegeeltern, ArbeitgeberInnen und eben dem «Hilfswerk für die Kinder der
Landstrasse» Ich erhielt auf Grund meiner Quellen den Eindruck, dass die beiden

Institutionen arbeitsteilig vorgingen: Während das «Hilfswerk» den
vormundschaftlichen Behörden bei der Wegnahme behilflich war oder sie dazu anstiftete,

übernahmen die grossen «Liebeswerk»-Sektionen Solothurn und Luzern
in manchen Fällen die Versorgung und Aufsicht.
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Von den mindestens 45 – wahrscheinlich sind es mehr – jenischen Kindern,
die im untersuchten Zeitraum im Marianum lebten, wurden gemäss den
Kassabüchern mindestens 36 durch die Pro Juventute Zürich und weitere 9 durch
das Seraphische Liebeswerk Solothurn und Luzern «betreut» Die genaue
Anzahl, Identität und das Ein- wie Austrittsdatum der «Landstrasse»-Kinder ist
nicht immer genau auszumachen. Es darf jedoch angenommen werden, dass

1928/29, also zu Beginn der «Hilfswerk»-Tätigkeit, anteilsmässig am meisten

jenische Kinder ins Marianum gelangten. Wie die Studie von Leimgruber
et al. zeigt, wuchs zwischen 1926 und 1931 der Anteil versorgter «Hilfswerk»-
Kinder am stärksten. Bis 1939 flachte die Zunahme schliesslich mit
Ausnahme des Jahres 1935/36) ab. Weil die «Hilfswerk»-Zöglinge aber auf Grund
der spezifischen Zielsetzungen des Programms besonders lange unter der
Kontrolle des «Hilfswerks» verblieben, stieg die Gesamtzahl bis 1939 stetig
an und nahm erst ab 1940 ab. 13 Diese Bewegungen sind praktisch identisch

mit denjenigen im Marianum. Die ersten vier «Landstrasse»-Kinder im Marianum

waren 1928/29 vom Solothurner Liebeswerk überbracht worden. Der
« typisch» jenische Familienname und die Angaben zum Geburtsort der Kinder,

die bei allen vier Geschwistern verschieden lauten, weisen darauf hin,
dass es sich um eine fahrende Familie handelte. Doch mehr als ein diesbezügliches

Anmeldeschreiben sowie der Eintrag im Kassabuch ist im Archiv der

Hilfsgesellschaft Menzingen nicht vorhanden. Anders verhält es sich mit den

durch die Luzerner Liebeswerkssektion betreuten jenischen Kinder: Die
Geschäftsakten des Seraphischen Liebeswerks Luzern lagern als Privatdepot im
Luzerner Staatsarchiv. In den Fürsorgedossiers befindet sich auch aufschlussreiche

Korrespondenz mit dem «Hilfswerk» die ansonsten wohl nur noch im
Bundesarchiv vorhanden ist.

Mit den «Liebeswerk»-Quellen lässt sich zum Beispiel die Fallgeschichte der

Korberkinder Klemenz und Josef F. rekonstruieren, die 1931 durch das «Hilfswerk

» im Marianum versorgt worden waren.14 Das Brüderpaar wurde im Alter
von zwei beziehungsweise drei Jahren den Eltern, denen man die elterliche
Gewalt bereits entzogen hatte, weggenommen und unter die Vormundschaft
von Alfred Siegfried gestellt. Zusammen mit den Brüdern F. übergab das

«Hilfswerk» dem «Liebeswerk» noch zwei weitere jenische Knaben, die aus

derselben Schwyzer Gemeinde stammten. Die Kinder waren zur Zeit des

Gesuchs im gemeindeeigenen Armenhaus untergebracht, doch waren die

Heimatbehörden einverstanden, einen Beitrag für die Versetzung in ein reguläres
Kinderheim zu leisten. Da die Gemeinde «tatsächlich mit Vagantenfamilien arg
belastet» sei, erklärte sich das «Hilfswerk» bereit, einen Beitrag zu leisten, und

wollte den letzten Drittel beim «Liebeswerk» eintreiben. Aus dem Schreiben
des «Hilfswerks» ans «Liebeswerk» wird klar, dass das «Hilfswerk» Drahtzie-
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her einer eigentlichen Kampagne in der Gemeinde S. war: «Wir wissen wohl,
dass Sie für die Gemeinde S. schon sehr viel getan haben und vielleicht der

Gedanke nahe liegt, Sie müssten Ihre Gelder gleichmässig zu verteilen suchen.

Dem gegenüber dürfen wir vielleicht bemerken, dass S. seit einiger Zeit unseren

Bestrebungen für das fahrende Volk sehr gutes Interesse entgegenbringt und

den besten Willen zeigt, der Sache von Grund auf beizukommen. Wir haben

einzig seit diesem Frühjahr fünf Kinder von S. übernommen, die vier
obenerwähnten nicht mitgerechnet.»15 Diese Aussage bestätigt die These aus der

historischen Studie, wonach erstens das Vorgehen des «Hilfswerks» als
Verfolgung zu charakterisieren ist und dieses zweitens nicht nur verlängerter Arm
der rechtlich mit einer Wegnahme betrauten Behörden, sondern «im Gegenteil

häufig die aktivere Seite» war.16 Im Fall der Gemeinde S. klappte die Kooperation

mit den Behörden 1931 schlussendlich, was noch zwei Jahre zuvor nicht
der Fall gewesen war.17 Vielleicht sorgte hier die Intervention einer gut
katholischen Organisation, die auch einen Sinn fürs Pragmatische hatte, für einen

Gesinnungswandel. So argumentierte das «Liebeswerk» gegenüber der anfänglich

störrischen Gemeinde S.: «Da die Angehörigen der beiden Kinder das

reinste Vagantenleben führen, eventuell dieselben aus dem Armenhaus wieder
zu sich genommen hätten, ist es sehr zu ihrem Wohle, dass sie gut versorgt und
ebenso erzogen werden, andernfalls würden die armen Knaben ganz sicher der

Verwahrlosung anheimfallen und später wiederum der Heimatgemeinde zur

Last fallen.»18

Nicht nur in diesem Fall entwickelte die katholisch-karitative Organisation

eine bemerkenswerte Eigeninitiative. So drängte das Seraphische Liebeswerk
Ende 1938 eine Schwyzer Gemeinde dazu, einem jenischen Vater die elterliche

Gewalt über seinen seit acht Jahren im Kinderheim Baar versorgten Sohn

zu entziehen, damit es sich die ungestörte Kontrolle über den Knaben sichern
und den Vater auf Dauer von ihm fern halten konnte.19 Dass Beispiel ist
brisant, weil es zeigt, dass in der rechtlich schwer wiegenden Anwendung des

Artikels 285 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs nicht nur das «Hilfswerk»
eine Initialrolle spielte, sondern zuweilen offenbar auch das «Liebeswerk»

GEFÄHRDUNG STATT ERRETTUNG

Johanna S. und ihre vier Geschwister stammten ebenfalls aus einer Schwyzer
Korber-, Schirmflicker- und Hausiererfamilie. Der Vater wird im «Liebeswerk

»-Aufnahmebogen von 1929 als «haltloser Mensch, Raufbold» und Trinker,

die Mutter als «unaufrichtig und schwatzhaft, vermutlich Trinkerin»
qualifiziert. Die 14-jährige Johanna galt als von den Eltern vernachlässigt und










